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Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Gemeindevorstand 25.11.2020  

Haupt- und Finanzausschuss 17.12.2020  

Gemeindevertretung 18.12.2020  

 

Beratung und Beschlussfassung über die 5. Änderungssatzung zur 
Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Wehrheim; 
hier: Anpassung der Mehrwertsteuer je m³ Frischwasserverbrauch 

I. Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung beschließt die beiliegende 5. Änderungssatzung zur 
Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Wehrheim vom 25. Juli 2014 mit der der 
Mehrwertsteuersatz ab 01.01.2021 von derzeit reduzierten 5% wieder auf 7% erhöht wird. 
Gleichzeitig erfolgt eine Anpassung der Verwaltungsgebühren. 

 

II. Sachdarstellung: 

Durch Art. 3 des zweiten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung 
der Corona-Krise vom 29. Juni 2020 wurden ab 01. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 der 
allgemeine Steuersatz von 19 Prozent auf 16 Prozent sowie der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 
7 Prozent auf 5 Prozent gesenkt. 
 
Da diese Senkung aktuell befristet bis 31.12.2020 gilt, müssen ab 01.01.2021 die bisher regulären 
Steuersätze wieder Anwendung finden. Aus diesem Grund ist diese Satzungsänderung 
erforderlich.  
 
In diesem Zuge soll auch eine Anpassung der Verwaltungsgebühren erfolgen.  
 
§ 29 Verwaltungsgebühren wird wie folgt geändert: 
 
(1) unverändert 
 
(2)  Sind auf dem Grundstück mehrere Messeinrichtungen vorhanden, erhebt die Gemeinde für  

jede Ablesung/Abrechnung der zweiten oder weiteren Messeinrichtungen eine Gebühr von 
8,00 € (bisher 3,00 €) 

 
(3) Für jede vom Anschlussnehmer gewünschte Zwischenablesung oder notwendige 

Zwischenabrechnung eines Zählers bzw. Abrechnungskorrektur erhebt die Gemeinde  
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 jeweils eine Verwaltungsgebühr von 8,00 € (bisher 3,00 €). 
 
(4) unverändert 
 
(5) Für die Verplombung und Aufnahme der Zählerdaten einer zusätzlichen Messeinrichtung 

im Außenbereich erhebt die Gemeinde ebenfalls eine Gebühr in Höhe von 15,00 € (neu). 

 

III. Finanzielle Auswirkungen: 

 
Wehrheim, den 12.11.2020 
 
 
_____________ 
gez. Gregor Sommer 
Bürgermeister 
 




